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Silsersee

Wenn man auch im allgemeinen gut daran tut, auf Angriffe aus verdrehten Federn nicht zu
antworten, so gibt es doch Fälle, wo es nicht genügt, sich einfach besserer Lektüre zuzuwenden.
Ausgerechnet aus dem heiteren Engadin sind in jüngster Zeit gegen den Heimat- und Naturschutz
Brandbomben in die Schweizer Presse geworfen worden, die wir sofort mit einer Schaufel sauberer

Erde zudecken müssen. Dr. Peter Barblan, ehedem Bezirksanwalt in Zürich, hat sich nämlich
in seinen alten Kopf gesetzt, den Bürgern von Sils einreden zu müssen, sie seien durch die mit der
Vereinigung für den Silsersee (Pro Lej da Segl) abgeschlossenen Schutzverträge jämmerlich
hintergangen worden. Gegen das Linsengericht von 300 000 Franken - zu denen Heimat- und Naturschutz

durch den Verkauf des Silsersee-Schoggitalers 200 000 Franken beitrugen, hätten sie Mil-
lionenwertc weggeworfen. So kraß sei der an den Gemeinden begangene .Wucher', daß die

Schutzverträge nicht nur unsittlich und damit null und nichtig seien, es hätte sogar aller Grund
vorgelegen, die Pro Lej da Segl und ihre Spießgesellen von den Strafrichter zu ziehen. Aus bestem
Recht könnten die Gemeinden die Verträge jederzeit zerreißen und morgen schon den Silsersee
einer Kraftwerkgesellschaft als Staubecken verpachten; sie würden dann sehen, was für fette
Hunderttausender ihnen Jahr für Jahr als Gebühren in die leeren Gemeindekassen flössen.

Das sind also die Rechtsbegriffe eines allerdings ehemaligen Zürcher Bezirksanwaltes! Möge
jeder dem Himmel danken, der ihm, als er noch im Amte war, nicht in die Finger geriet. Wie
verhalten sich die Dinge in Wirklichkeit? Keine Bündner Gemeinde ist verpflichtet, ein ihr
gehörendes Gewässer zu .nutzen', und gerade die Gemeinde Sils hatte gute Gründe, die Perle und
Augenweide ihres Kurortes nicht berühren zu lassen; denn der See bringt ihr nicht nur Forellen,
sondern Jahr für Jahr Tausende von Goldfischen ein, will sagen ihre gutbezahlenden Gäste. Die
Schutzverträge lagen daher in erster Linie in ihrem eigenen Interesse, und wenn sie dafür von der
schweizerischen Öffentlichkeit eine bis jetzt immerhin niegesehene Belohnung empfing und in
freier Gemeindeversammlung annahm, so ist es mehr als ein starkes Stück, diejenigen, die das

schöne Werk aus Idealismus zum glücklichen Ende führten, hinterher als .Wucherer', mit anderen
Worten als Kriminelle an die Wand stellen zu wollen. Sehen wir von uns selber ab und nennen
wir nur die Namen der zwei Männer, die dem Vertragswerk rechtlich zu Gevatter standen: a.

Regierungsrat Dr. Robert Ganzoni, heute noch Präsident des Engadiner Kreisgerichtes, und a.
Bundesrat Dr. Heinrich Häberlin, langjähriger Vorsteher des Eidg. Justizdepartementes, damals
Präsident der Stiftung ,Pro Helvetia', also Männer, die man füglich als das verkörperte Rechtsgewissen

bezeichnen kann. Auch sie müssen sich nach Jahr und Tag in dieser Weise bewerfen lassen.

Nun, die Gemeinde Sils hat sich von ihrem aus Zürich heimgekehrten Don Quichotte den

Kopf nicht verwirren lassen, sondern klar und fest erklärt, daß sie nicht daran denke, den Silsersee

(und damit die Schutzverträge) anzutasten. Erstaunlich aber ist, daß respektable Schweizerzeitungen

den Angriff Dr. Barblans offenbar unbesehen abgedruckt haben. Das ist denn auch der

Grund, warum wir hier die Ohrfeige kurz, aber saftig zurückgeben. „

Edmond Fatio undJohann Lütolf\um Gedenken

Nur zwei Männer lebten unter uns, welche 18. Jahrhunderts anklingenden Eleganz auch
die seltene Auszeichnung besaßen, Ehrenmit- heute noch dem kritischen Auge ehrenvoll
glieder des Schweizer Heimatschutzes zu sein; standzuhalten vermögen. Aber auch die Erhal-
beide sind im Laufe der letzten Monate vom tung und Pflege historischer Bauten fesselte ihn
Tode abberufen worden. Wir wollen versuchen, von Jugend auf, und er wurde auf diesem Ge-
ihr Lebensbild hier nochmals zu zeichnen. biete einer der anerkannten Fachleute seiner

Am 3. Mai verstarb in seiner Vaterstadt Genf Vaterstadt. Die letzte große von ihm durchge¬
führte Erneuerung war diejenige der Comman-

Architekt Edmond Fatio deHe de Compesières vor den Toren Genfs, an

geboren am 10. Januar 1871. Als Sproß einer die auch der Schweizer Heimatschutz großalten

Genfer Familie besuchte er zuerst das klas- zügig beigetragen hat.
sische Gymnasium, bildete sich dann in Dresden Kein Wunder, daß ein Mann seines Herkom-
und Paris zum Architekten aus, und eröffnete mens, seiner Anlagen und Herzensneigungen die
in Genf ein eigenes Architekturbureau, das sich künstlerisch verwilderte Bauerei der Zeit um
bald aufs erfreulichste entwickelte. Neigung und die Jahrhundertwende mit Sorgen betrachtete
Beziehungen ließen ihn vor allem zum Erbauer und sich glücklich schätzte, als die
Heimatzahlreicher stattlicher Famtliensitze werden, die schutzbewegung in unserem Lande entstand,

"^ in ihrer schlichten, an bernische Landhäuser des der er sich, zusammen mit seinem Bruder Guil-
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